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2. Rechtsverordnung 
 
 
Aufgrund von § 32 Satz 1 und 2 und § 54 Satz 1 in Verbindung mit §§ 28 Abs. 1, 28a Abs. 1 und 3 des Infekti-
onsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) in Verbindung mit § 13 Abs. 1 und 2 der Neunten Verordnung über Maßnah-
men zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt (Neunte 
SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – 9. SARS-CoV-2-EindV) vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 696), 
zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung zur Änderung der Neunten SARS-CoV-2-Eindämmungsverord-
nung vom 8. Januar 2021 (GVBl. LSA S. 2) wird verordnet: 
 
 
I. Feststellung der Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Inzidenzwert) 
 
1. Es wird gemäß § 13 Abs. 1 der 9. SARS-CoV-2-EindV festgestellt, dass im Landkreis Saalekreis innerhalb 

eines Zeitraumes von sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2 kumulativ den Wert von mehr als 35 je 100 000 Einwohner (Inzidenzwert) erreicht hat. 

 
 Der Inzidenzwert beträgt 344,91 (Stand: 09.01.2021). 
 
2. Es wird gemäß § 13 Abs. 1 und 2 der SARS-CoV-2-EindV festgestellt, dass im Landkreis Saalekreis seit 

über fünf Tagen, mindestens seit dem 15.12.2020, die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen kumulativ den Wert von 200 je 100 000 Einwoh-
ner stets überschritten hat. 

 
 
II. Anordnung der Absonderung  
 
1. Für Einwohner des Landkreises Saalekreis, die Kenntnis davon erhalten, dass eine bei ihnen vorgenom-

mene molekularbiologische Untersuchung auf das Vorhandensein des Coronavirus SARS-CoV-2 (PCR-Test) 
ein positives Ergebnis aufweist (SARS-CoV-2-Infizierte), wird bis zum Ablauf des 14.Tages ab dem Tag der 
Testung die häusliche Isolation angeordnet. Die Vorgenannten sind verpflichtet, sich unverzüglich nach 
Kenntniserlangung in die häusliche Isolation zu begeben und das Gesundheitsamt zu informieren per E-
Mail: corona@saalekreis.de oder Telefon: 03461 402727.  

 Zudem sind sie verpflichtet, Personen, die unter der gleichen Meldeadresse in einem gemeinsamen Haus-
stand mit ihnen leben, von dem positiven Testergebnis unverzüglich zu unterrichten und diese dem Ge-
sundheitsamt des Landkreises Saalekreis mitzuteilen. 

 
 2. Für Einwohner des Landkreises Saalekreis, die Kenntnis davon erhalten, dass ein bei ihnen durchgeführter 

Antigennachweis (Schnelltest) ein positives Ergebnis aufweist, haben unverzüglich eine molekularbiologi-
sche Untersuchung (PCR-Test) über eine Arztpraxis oder Fieberambulanz durchführen zu lassen und sich 
bis zur Vorlage eines Ergebnisses in eine häusliche Isolation zu begeben. Nach Vorlage eines positiven 
PCR-Testergebnisses gilt Ziffer 1, wobei die 14-tägige Isolation ab dem Tag der Antigentestung beginnt.  

 
3. Für Einwohner des Landkreises Saalekreis, die mit einer in Ziffer 1 genannten Person unter der gleichen 

Meldeadresse in einem gemeinsamen Hausstand leben, wird ab dem Tag der Testung der unter Ziffer 1 
genannten Person für 14 Tage eine häusliche Quarantäne angeordnet. Die Verpflichtung, sich unverzüglich 
in Quarantäne zu begeben, beginnt mit Kenntniserlangung vom positiven Befund der unter Ziffer 1 ge-
nannten Person. Im Falle eines eigenen positiven Tests gilt Ziffer 1.  

 
4. Für Einwohner des Landkreises Saalekreis, denen vom Gesundheitsamt des Landkreises Saalekreis mitge-

teilt wurde, dass sie aufgrund des engen Kontakts zu einer mit dem SARS-CoV-2- Virus infizierten Person 
sich in häusliche Quarantäne begeben müssen, wird bis zum Ablauf des 14. Tages ab dem vom Gesund-
heitsamt mitgeteilten letzten Kontakt, eine häusliche Quarantäne angeordnet. Die Verpflichtung, sich un-
verzüglich in Quarantäne zu begeben, beginnt mit der Mitteilung durch das Gesundheitsamt. Im Falle ei-
nes eigenen positiven Tests gilt Ziffer 1. 

 
5. Das Gesundheitsamt des Landkreises Saalekreis kann von Ziffer 1 bis 4 abweichende Anordnungen bzw. 

eine Verlängerung dieser Isolation- bzw. Quarantäneanordnungen vornehmen. 
 
6. Die in Ziffer 1 bis 4 genannten Personen sind während der häuslichen Absonderung verpflichtet, sich aus-

schließlich in ihrer Wohnung bzw. auf ausschließlich von ihnen selbst genutzten Bereichen ihres Wohn-
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grundstückes aufzuhalten. Ausnahmen hiervon bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung des Gesund-
heitsamtes des Landkreises Saalekreis. Für die Durchführung einer (weiteren) Testung auf SARS-CoV-2 in 
einer Fieberambulanz oder ärztlichen Praxis gilt die erforderliche Genehmigung als erteilt.  

 
7. Die in Ziffer 1 bis 4 genannten Personen haben unverzüglich nach Kenntniserlangung/Mitteilung den direk-

ten Kontakt mit anderen Personen einzustellen. Der Kontakt mit in häuslicher Gemeinschaft lebenden Per-
sonen sowie zur Pflege und Versorgung tätigen Personen ist auf das absolut notwendige Minimum unter 
Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln zu reduzieren. 

 
8. Sollte während der angeordneten Absonderung eine medizinische Behandlung erforderlich werden, sind die 

unter Ziffer 1 bis 4 genannten Personen verpflichtet, den Rettungsdienst sowie die sie versorgende medizi-
nische Einrichtung (z. B. Arztpraxis, Krankenhaus) bereits vorab telefonisch über die angeordnete Abson-
derung und deren Grund zu informieren.  

 
9. Wenn eine nach Ziffer 1 bis 4 verpflichtete Person minderjährig ist, so hat derjenige, für die Einhaltung der 

diese Person treffende Verpflichtung zu sorgen, dem die Sorge für diese Person zusteht. Die gleiche Ver-
pflichtung trifft Betreuer einer von der Verpflichtung nach Ziffer 1 bis 4 betroffenen Person, soweit die Er-
füllung dieser Verpflichtungen zu deren Aufgabenkreis gehört. 

 
10. Wird die Ausstellung eines Absonderungsbescheids benötigt, ist dieser beim Gesundheitsamt des Landkrei-

ses Saalekreis unter o.g. E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer zu beantragen. 
 
 
III. Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort 
 
1. Den Einwohnern des Landkreises Saalekreis ist es ohne Vorliegen eines triftigen Grundes untersagt, sich 

außerhalb eines Radius von 15 km um ihren Wohnort aufzuhalten bzw. zu bewegen. Innerhalb dieses Ra-
dius darf man sich frei bewegen. Der Radius von 15 km bestimmt sich als Umkreis ab der Grenze der Ge-
meinde oder Verbandsgemeinde des Wohnortes des betroffenen Einwohners. 

 
2. Triftige Gründe im Sinne von Ziffer 1 sind insbesondere: 
 

a) die Ausübung beruflicher, gewerblicher, mandatsbezogener oder ehrenamtlicher Tätigkeiten, auch an 
wechselnden Einsatzstellen, 

b) die Teilnahme an Unterricht, Prüfungen und anderen Terminen an Schulen und Hochschulen sowie In-
anspruchnahme der nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 bis 5 der 9. SARS-CoV-2-EindV zulässigen Angebote, 

c) notwendige Lieferverkehre und Umzüge, 
d) die Bewirtschaftung von gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Flächen, 
e) die Inanspruchnahme medizinischer, zahnmedizinischer, psychotherapeutischer und veterinärmedizini-

scher Versorgungsleistungen (z. B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen; Blut- und Blutplasmas-
penden) oder erforderlicher seelsorgerischer Betreuung sowie Besuche bei Angehörigen der Gesund-
heitsfachberufe, soweit dies medizinisch erforderlich ist (z. B. Physiotherapeuten), 

f) Versorgungsgänge und Einkauf in Geschäften im Sinne des § 7 der 9. SARS-CoV-2-EindV sowie Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen, soweit die entsprechenden Leistungen 
oder Waren am Wohnort und im 15 Kilometer Umkreis nicht verfügbar sind, 

g) der Besuch bei Ehe- und Lebenspartnern, eigenen Kindern, Eltern, Großeltern, Alten, Kranken oder 
Menschen mit Einschränkungen und die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen 
privaten Bereich, 

h) die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen insbesondere die Wahr-
nehmung des Ehrenamtes im sozialen Bereich, 

i) die Begleitung Sterbender sowie Eheschließungen und Beerdigungen im engsten Familienkreis gemäß 
§ 2 Abs. 3 Nr. 2 und 3 der 9. SARS-CoV-2-EindV, 

j) der Besuch von Veranstaltungen, Zusammenkünften, Ansammlungen oder Aufzügen, die nach Maß-
gabe von § 2 Abs. 2 bis 5 und 8 der 9. SARS-CoV-2-EindV erlaubt oder genehmigt sind, sowie Teil-
nahme an angezeigten Versammlungen, 

k) das Aufsuchen von Gerichtsverhandlungen sowie die Wahrnehmung dringender behördlicher Termine, 
anderer Rechtsangelegenheiten, von unaufschiebbaren Beratungsangeboten oder Angeboten der sozia-
len Krisenintervention, 

l) die Tätigkeiten im Zusammenhang mit bevorstehenden Wahlen, 
m) die Befolgung behördlicher, gerichtlicher, staatsanwaltschaftlicher oder polizeilicher Vorladungen, 
n) die Durchführung der Jagd zur Prävention eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest (ASP), 
o) die individuelle stille Einkehr in Kirchen, Moscheen, Synagogen und Häusern anderer Glaubens- und 

Weltanschauungsgemeinschaften, 
p) die Handlungen zur Versorgung und notwendigen Bewegung von Tieren und 
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q) die Fahrt zu eigenen oder gepachteten Grundstücken, Wochenendgrundstücken, Kleingärten, Zweit-
wohnsitzen oder die Rückkehr zum Hauptwohnsitz, 

r) ähnlich triftige und unabweisbare Gründe. 
 
 Kein triftiger Grund im Sinne von Ziffer 1 stellen insbesondere touristische Tagesausflüge dar. 
 
3. Der Vollzug dieser Verordnung richtet sich nach § 15 der 9. SARS-CoV-2-EindV. Die zuständigen Behörden 

können zur Überwachung der vorübergehenden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit eine im öffentli-
chen Raum angetroffene Person kurzzeitig anhalten und befragen. Die befragte Person ist zur Auskunft 
über Vor-, Familien- und Geburtsnamen, den Tag der Geburt, ihren Wohnort und ihre Wohnung verpflich-
tet. Die triftigen Gründe sind glaubhaft zu machen. 

 
4. Ordnungswidrig gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 24 und Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1, § 28a Abs. 1 

und § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer sich vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Ziff. 1 
ohne Vorliegen eines triftigen Grundes außerhalb eines Radius von 15 Kilometern um seinen Wohnort be-
wegt. Ein Verstoß gegen die Einschränkung des Bewegungsradius kann mit einem Bußgeld in Höhe von 25 
bis zu 250 Euro geahndet werden. 

 
 
IV.  Sprachliche Gleichstellung 
 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Rechtsverordnung gelten für alle Geschlechter (m/w/d). 
 
 
V. In-Kraft-Treten und Geltungsdauer 
 
1. Diese Rechtsverordnung tritt am 12.01.2021, 0:00 Uhr, in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 

31.01.2021, 24:00 Uhr.  
  
 
Begründung: 
 
Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat die ihr obliegende Ermächtigung, Rechtverordnungen zu erlassen, ge-
mäß Art. 80 Abs. 1 S. 4 GG i. V. m. § 32 des Infektionsschutzgesetzes teilweise auf die Landkreise und kreis-
freien Städte übertragen (sog. Subdelegation). Durch die Subdelegation in § 13 der 9. SARS-CoV-2-EindV wird 
der Landkreis Saalekreis ermächtigt, abstrakt-generelle Regelungen durch Rechtsverordnung zu treffen, um auf 
das regionale Infektionsgeschehen zu reagieren und die Schutzmaßnahmen entsprechend anpassen zu können. 
Der Landkreis Saalekreis wird damit nach § 32 Satz 1 und 2 und § 54 Satz 1 in Verbindung mit §§ 28 Abs. 1, 
28a Abs. 1 und 3 des Infektionsschutzgesetzes dazu ermächtigt, die notwendigen Schutzmaßnahmen, auch 
Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Bereich, zur Verhinderung der Verbreitung 
von COVID-19 durch Rechtsverordnung zu treffen. 
 
Zu I. 
Grundlage für die Feststellung des lnzidenzwertes ist § 13 Absatz 1 und 2 der 9. SARS-CoV-2-EindV vom 
15.12.2020 in der Fassung der Zweiten Verordnung zur Änderung der Neunten SARS-CoV-2- Eindämmungsver-
ordnung vom 08.01.2021. Um eine Rechtsverordnung auf der Grundlage von § 13 Absatz 1 der 9. SARS-CoV-2-
EindV mit weitergehenden Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie erlassen zu können, bedarf es einer 
Feststellung, dass innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit dem neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV-2 kumulativ den Wert von 35 je 100 000 Einwohner erreicht hat. Für den Erlass der Ein-
schränkung des Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort durch Rechtsverordnung bedarf es einer Feststel-
lung, dass innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 kumulativ den Wert von 200 je 100 000 Einwohner überschritten hat und diese Inzidenz mindestens 
über einen Zeitraum von fünf Tagen andauert, § 13 Absatz 2 der 9. SARS-CoV-2-EindV. Die Feststellung der 
Werte basieren auf der Veröffentlichung des Landesamtes für Verbraucherschutz auf der Seite https://la-
vst.azurewebsites.net/Corona/Verlauf/atlas.html. 
 
Zu II. 
Nach § 13 Abs. 1 der 9. SARS-CoV-2-EindV sind die Landkreise und kreisfreien Städte ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung weitergehende Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie zu erlassen, soweit inner-
halb eines Zeitraums von sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2 kumulativ den Wert von 35 je 100 000 Einwohner erreicht hat. 
 
Der lnzidenzwert des Landkreises Saalekreis lag am 09. Januar 2021 bei 344,91 Coronainfektionen auf 100.000 
Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen und damit auch weit über den Durchschnittswert in Sachsen-
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Anhalt mit 227,31. Die täglichen neuen Fälle von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen können größ-
tenteils keinem Infektionsumfeld zugeordnet werden. Zudem gelingt es aufgrund der Anzahl der täglich neu ge-
meldeten Fälle nicht mehr, alle Kontaktpersonen zeitnah zu ermitteln und zu unterrichten. 
 
Aufgrund dessen wurde die Entscheidung getroffen, die im Tenor zu Punkt II. aufgeführten Anordnungen/Ver-
pflichtungen festzulegen. 
 
Die getroffenen Anordnungen/Verpflichtungen sind geeignet, erforderlich und angemessen. 
 
Für SARS-CoV-2-Infizierte wird grundsätzlich vom Gesundheitsamt gemäß den Empfehlungen des RKI eine 14-
tägige Isolation angeordnet, um eine Weiterverbreitung des Coronavirus zu unterbinden. Gleiches gilt für enge 
Kontaktpersonen, da bei ihnen ein hohes Risiko besteht, dass sie sich angesteckt haben könnten. Personen, die 
unter der gleichen Meldeadresse in einem gemeinsamen Hausstand mit SARS-CoV-2-Infizierte leben, gehören 
zu diesen engen Kontaktpersonen. Daher sind die getroffenen Anordnungen der häuslichen Absonderung und 
die weiteren begleitenden Anordnungen/Verpflichtungen geeignet, um eine Weiterverbreitung des Coronavirus 
zu unterbinden. 
 
Da das Gesundheitsamt aufgrund der hohen Anzahl der täglichen neuen Fälle die Ermittlung und Unterrichtung 
aller Personen, für die Absonderung angeordnet werden muss, nicht mehr zeitnah erbringen kann, sind die ge-
troffenen Anordnungen/Verpflichtungen auch erforderlich, zumal eine andere gleich wirksame, aber weniger 
belastende Maßnahme derzeit nicht zur Verfügung steht. 
 
Die getroffenen Anordnungen/Verpflichtungen sind auch angemessen. Sie nehmen die vom Gesundheitsamt 
grundsätzlich zu treffenden Anordnungen lediglich zeitlich vorweg und tragen somit effektiv zu der Unterbin-
dung der Weiterverbreitung des Coronavirus bei. Abweichende Anordnungen kann das Gesundheitsamt zulas-
sen, so dass auf Sonder- und Härtefälle individuell eingegangen und diese gesondert geregelt werden können. 
Ebenso kann in Absprache mit dem Gesundheitsamt die Absonderung auf 10 Tage verkürzt werden. Das Ge-
sundheitsamt kann dies davon abhängig machen, dass ein negativer SARS-CoV-2-Test (PCR- oder Antigentest) 
vorliegt; der Test darf grundsätzlich frühestens am zehnten Tag der Absonderung durchgeführt werden. 
 
Zu III. 
Nach § 13 Abs. 1 und 2 der 9. SARS-CoV-2-EindV sind die Landkreise und kreisfreien Städte ermächtigt und 
verpflichtet, eine Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometern um den Wohnort, zu erlassen, soweit 
innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ku-
mulativ den Wert von 200 je 100 000 Einwohner überschreitet und diese Inzidenz mindestens über einen Zeit-
raum von fünf Tagen andauert. 
 
Die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen pro 
100 000 Einwohner überschreitet  im Landkreis Saalekreis nach der Veröffentlichung des Landesamtes für Ver-
braucherschutz (https://lavst.azurewebsites.net/Corona/Verlauf/atlas.html) mindestens seit dem 15.12.2020, 
mithin seit über fünf Tagen, den Wert von 200. Demnach hat der Landkreis Saalekreis den Bewegungsradius 
aller Einwohner des Landkreises Saalekreis auf 15 Kilometern um den Wohnort einzuschränken. Der Radius von 
15 Kilometern bestimmt sich als Umkreis ab der Grenze der Gemeinde oder Verbandsgemeinde des Wohnortes 
der betroffenen Person. 
 
Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist geeignet, erforderlich und angemessen, um die Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 einzudämmen.  
 
Mit den bisher durch das Land getroffenen Maßnahmen allein konnte der gewünschte Erfolg einer Senkung der 
Infektionszahlen auf eine Größenordnung von unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner noch nicht er-
reicht werden, sodass weitergehende Beschränkungen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 notwendig sind. Bei Überschreitung dieses Schwellenwerts sind nach § 28a Abs. 3 des Infektions-
schutzgesetzes umfassende Infektionsschutzmaßnahmen zu ergreifen, da eine vollständige Kontaktnachverfol-
gung dann nicht mehr durch die Gesundheitsämter gewährleistet werden kann. Landesweit befindet sich die 
Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 immer noch auf einem sehr hohen Niveau und über 
dem Bundesdurchschnitt. Auch die Belastung im Gesundheitswesen ist durch die hohe Anzahl an SARS-COV-2-
Infizierten weiter gestiegen. 
 
Die Einschränkung des Bewegungsradius ist geeignet eine konsequente Verringerung der Kontakte durchzuset-
zen und so die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus einzudämmen. Durch den vorherrschenden Übertragungsweg 
von SARS-CoV-2 (Tröpfchen), z. B. durch Husten, Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch 
infizierte Personen, kann es zu Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen. In Fällen von Zusammenkünf-
ten und Ansammlungen von Menschen ist daher von einer Gefahr für die weitere Verbreitung der COVID-19-

https://lavst.azurewebsites.net/Corona/Verlauf/atlas.html
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Pandemie auszugehen. Aufgrund aktueller Entwicklungen und Erkenntnisse, insbesondere der stark zunehmen-
den Ausbreitung von SARS-CoV-2, ist eine erhebliche Kontaktreduzierung zwischen Menschen erforderlich, um 
die Ausbreitungsgeschwindigkeit deutlich zu verlangsamen. Dies kann auch durch eine Einschränkung des Be-
wegungsradius erreicht werden. Indem die Ausbreitung verlangsamt wird, können die zu erwartenden schweren 
Erkrankungsfälle mit dem SARS-CoV-2-Virus über einen längeren Zeitraum verteilt und Versorgungsengpässe 
in den Krankenhäusern vermieden werden. Zusätzlich kann durch die Bewegungseinschränkung der Eintrag und 
die Verbreitung der neuartigen Mutation des Coronavirus B.1.1.7 verhindert werden. Durch die Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit kann der Eintrag des Coronavirus SARS-COV-2 in andere Landkreise und kreisfreien 
Städte mit niedrigerem Inzidenzwert und dadurch die weitere Verbreitung des Virus verhindert werden. Die da-
mit einhergehende Kontaktminimierung kann auch im Landkreis  Saalekreis zur Senkung der Inzidenz beitra-
gen. 
 
Aufgrund des raschen Anstiegs und des bislang weitgehend ungebremsten Verlaufs der Neuinfektionen zeigt 
sich, dass die bisher durch das Land getroffenen Maßnahmen insbesondere im Landkreis Saalekreis keine mil-
dere, gleich wirksame Mittel darstellen, da diese nicht zu einer Reduktion des lnfektionsgeschehens geführt ha-
ben und somit eine Eindämmung des Virus erheblich gefährdet sind. Nach aktueller Erkenntnislage muss davon 
ausgegangen werden, dass gleich effektive, aber weniger eingriffsintensive Maßnahmen nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. Dafür sprechen nachdrücklich die anhaltenden Neuinfektionsraten der vergangenen Tage sowie 
die konstante Zahl hospitalisierter Personen und Todesfälle in Sachsen-Anhalt. Daher stellen die kontaktredu-
zierenden Maßnahmen das einzig wirksame Mittel zum Schutz der Gesundheit der Allgemeinheit und zur Auf-
rechterhaltung zentraler Infrastrukturen dar. 
 
Punkt III. Ziff. 2 sieht eine nicht abschließende Anzahl an Ausnahmen von der Einschränkung der Bewegungs-
freiheit vor. Die Ausnahmen beschränken sich dabei auf notwendige Tätigkeiten. Danach sind insbesondere der 
Weg zur Arbeit, Mandats- und Ehrenamtsausübung, zur Notbetreuung, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, 
Unterricht, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere, Versorgung von Tieren, Arbeiten in Klein-
gärten und Grabpflege auf Friedhöfen, Teilnahme an nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 8 der 9. SARS-CoV-2-EindV er-
laubten oder genehmigten Veranstaltungen (z.B. Trauungen und Trauerfeiern) sowie angezeigten Versammlun-
gen, die Inanspruchnahme der nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 bis 5 der 9. SARS-CoV-2-EindV zulässigen Ange-
bote, die individuelle Einkehr zum Gebet sowie andere notwendige Tätigkeiten weiter möglich. Familienbesuche, 
Sorge- und Umgangsrechte sollen weiter möglich bleiben. Dies gilt auch für Besuche bei Lebenspartnern unab-
hängig vom förmlichen Eintrag einer Partnerschaft. Insbesondere die Gewährleistung des Besuchs von Gerichts-
verhandlungen stellt die nach § 169 Abs. 1 GVG zu gewährleistende Öffentlichkeit sicher. Von der die Ausübung 
beruflicher, mandatsbezogener oder ehrenamtlicher Tätigkeiten, auch an wechselnden Einsatzstellen ist auch 
die aufgrund des Berufs oder Ehrenamts notwendige Begleitung anderer Personen umfasst. So darf z. B. eine 
Rechtsanwältin ihre Mandantschaft, ein Betreuer oder ein Seelsorger, die von ihm betreuten Personen bzw. eine 
Sozialarbeiterin das Opfer einer schweren Straftat zu Arzt- oder Gerichtsterminen auch außerhalb des 15 Kilo-
meter Bereiches begleiten. Die Bewegung von Tieren ist nur in notwendigen Fällen zulässig. Das ist insbeson-
dere der Fall, wenn die Tiere sich für gewöhnlich außerhalb des zulässigen Bewegungsradius aufhalten (z.B. 
Pferde auf einer Koppel). Das Ausführen von Hunden ist beispielweise innerhalb des Bewegungsradius ohne 
weiteres möglich und daher außerhalb des Bewegungsradius grundsätzlich unzulässig.  
 
Die Rechtsverordnung untersagt nicht generell Versorgungsgänge, Einkäufe oder die Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen die außerhalb des zulässigen Bewegungsradius vorgenommen 
werden. Vielmehr untersagt die Regelung nur solche Versorgungsgänge, Einkäufe oder Inanspruchnahmen von 
Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen, die ohne weiteres im zulässigen Bewegungsradius getätigt bzw. in 
Anspruch genommen werden können. Hiermit soll insbesondere der sogenannte „Einkaufstourismus“ unterbun-
den werden. 
 
Tagestouristische Ausflüge stellen hingegen keinen triftigen Grund dar. Eine Beschränkung auf einen Umkreis 
von 15 Kilometern für tagestouristische Ausflüge ist dabei nicht unverhältnismäßig, da es bei touristischen Aus-
flügen regelmäßig zu Ansammlungen von einer Vielzahl verschiedener Menschen aus unterschiedlichen Haus-
ständen und Regionen über einen längeren Zeitraum kommt. Dies würde eine Kontaktnachverfolgung im Infek-
tionsfall  aufgrund der weitgehend unbekannten Personen weiter erschweren, da auch die Nutzung der Corona-
Warn-App des RKI nicht flächendeckend erfolgt. Dies könnte eine weitere Verbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 erheblich befördern. Ein Verzicht auf tagestouristische Ausflüge außerhalb der eigenen kreisfreien Stadt 
oder des eigenen Landkreises ist im Hinblick auf das Schutzgut der Gesundheit der Bevölkerung auch zumutbar. 
Diese sind als Freizeitunternehmungen aufschiebbar und nicht von übergeordneter gesellschaftlicher Bedeu-
tung. 
 
Die nach § 15 der 9. SARS-CoV-2-EindV für den Vollzug zuständigen Behörden können zur Überwachung dieser 
Regelungen Personen im öffentlichen Raum kurzzeitig anhalten und befragen. Die befragte Person ist zur Aus-
kunft über Vor-, Familien- und Geburtsnamen, den Tag der Geburt, Wohnort und Wohnung verpflichtet. Nicht- 
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bzw. Falschangaben hierzu können als Ordnungswidrigkeit gemäß § 111 Abs. 1 OWiG geahndet werden. Die 
triftigen Gründe sind glaubhaft zu machen. 
 
Zu V. 
Diese Verordnung tritt am 12.01.2021 in Kraft und mit Ablauf des 31. Januar 2021 außer Kraft. Nach § 28a 
Abs. 5 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes beträgt die Geltungsdauer der Rechtsverordnungen, die nach § 32 
in Verbindung mit § 28 Abs. 1 und § 28a Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes erlassen werden, grundsätzlich 
vier Wochen. 
 
Die Notwendigkeit der Rechtsverordnung wird laufend überprüft. Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
nach Punkt III. wird entsprechend § 13 Abs. 2 Satz 6 der 9. SARS-CoV-2-EindV aufgehoben, wenn im Landkreis 
Saalekreis die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 kumulativ den Wert von 200 je 
100 000 Einwohner unterschreitet und diese Inzidenz mindestens über einen Zeitraum von fünf Tagen andau-
ert.  
 
 
Hinweis 
Diese Rechtsverordnung und ihre Begründung kann immer an Werktagen am Montag, Mittwoch, Freitag von 8 
Uhr bis 12 Uhr, Dienstag von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 18 Uhr und Donnerstag von 8 Uhr bis 12 Uhr 
und von 13 Uhr bis 15 Uhr in der Kreisverwaltung Saalekreis, Bürgerinformation, Domplatz 9, 06217 Merse-
burg, eingesehen werden. 
 
 
Merseburg, den 11.01.2021 
 
 
 
Hartmut Handschak 
Landrat 
 
 
Hinweisbekanntmachung: 
 
Die o.g. Rechtsverordnung ist im Amtsblatt Nr. 32/2021 am 11.01.2021 unter https://www.saale-
kreis.de/de/amtsblatt.html bekanntgemacht worden. 
 
Merseburg, den 11.01.2021 
 
 
 
Hartmut Handschak 
Landrat 


